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Bestätigung gemäß § 5 (1) Arbeitnehmerweiterbildungsgesetz (AWbG)

Die Volkshochschule Köln ist eine anerkannte Einrichtung der Arbeitnehmerweiterbildung gemäß
§ 10 AWbG NRW. Folgendes Seminar entspricht den Anforderungen gemäß § 9 AWbG und gilt damit
als anerkannte Bildungsveranstaltung:

Veranstaltung: Garantiert zeichnen lernen und mehr…

Zeiten: 5 Termine, 40,00 Unterrichtseinheiten

Veranstaltungsort: VHS Studienhaus am Neumarkt, Cäcilienstr. 35, 50667 Köln, Altstadt/Süd

Inhalt:
Auf den neuen Erkenntnissen der Hirnforschung basierend, wie unterschiedlich unsere zwei
Gehirnhälften (Hemisphären) mit Informationen umgehen, beschreibt Betty Edward in ihrem Buch eine
neue Methode, um das Zeichnen leichter zu erlernen. Diese Ergebnisse der Forschung aufgreifend,
lässt sich die Lehrmethode immer weiter entwickeln. Wir erlernen an den fünf Wochentagen selbst
entscheiden zu können, welche unserer Hirn-Hemisphären wir betätigen wollen, um bestimmte
Aufgaben zu erledigen. Der Bildungsurlaub bietet die Gelegenheit unsere Fähigkeiten so auf logisch-
verbaler sowie auf künstlerisch-kreativer Ebene besser kennenzulernen. Mit dem Anwenden der Betty
Edwards Methode erreichen wir das Ziel schneller. Die Aktivierung der rechten Hirnhälfte fördert den
Künstler, die der linken Hirnhälfte den Denker in uns. Der Kurs ist für alle hilfreich, die ihre Tätigkeiten
effizienter praktizieren wollen - auch über die Kunst hinaus.
Zielgruppe: Interessierte an Akademie-Formaten, Kunst-und Sozialpädagogen, Lehrer, ErzieherInnen
und alle, die Interesse haben die eigene Kreativität zu erfahren und zu erweitern.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

Ihre Volkshochschule Köln

42 Stadt Köln - Amt für Weiterbildung
Stadthaus - 50605 Köln

Amt für Weiterbildung / Volkshochschule
VHS-Kundenzentrum
Cäcilienstraße 35
50667 Köln

Öffnungszeiten:
Montag, Dienstag:09:00 Uhr - 16:00 Uhr
Donnerstag: 09:00 Uhr - 19:00 Uhr

KVB: Haltestelle Neumarkt
Auskunft erteilt:Kundenzentrum

am Neumarkt
Zimmer: 123
Telefon: 0221 221-25990
Fax: 0221 221-6569297
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